
II. Weitere Anspruchsnormen auf Schadensersatz?
Vorliegend scheiden andere auf Ersatz eines Schadens gerichtete
Anspruchsgrundlagen (etwa § 826 BGB) aus.

C. ANSPRUCH AUF HERAUSGABE DER GEZAHLTEN DAR-
LEHENSRATEN NACH § 812 I 1 ALT. 1 BGB?

I. Anwendbarkeit des Bereicherungsrechts
Die Aus�bung des Widerrufsrechts wandelt den zun�chst beste-
henden Vertrag (Rechtsgrund i.S.v. § 812 I 1 BGB) mit Wirkung
ex nunc in ein R�ckabwicklungsverh�ltnis um (§§ 357 I 1, 346 ff.
BGB). Die beiderseits empfangenen Leistungen sind demnach

nach den §§ 346 ff. BGB r�ckabzuwickeln.99 §§ 346, 357 I,
355 BGB verdr�ngen als leges speciales eine R�ckabwicklung
nach den Vorschriften des Bereicherungsrechts.100

II. Ergebnis
Ein Anspruch gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB scheidet demnach aus.

99 Palandt/Gr�neberg (Fn. 2) § 357 Rn. 2; Kropholler Studienkommentar, 10. Aufl. (2007),
§ 355 Rn. 1 und § 346 Rn. 3.

100 So ausdr�cklich BGH, XI ZR 6/04, NJW 2006, 2099, Rn. 34; BGHZ 131, 82 (87) =
NJW 1996, 57; vgl. auch Piekenbrock WM 2006, 466 (475); Kropholler, (Fn. 99) § 346
Rn. 3. A.A. Tonner/Tonner WM 2006, 505 (510 ff.).
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n SACHVERHALT**
O war Eigent�mer eines ganzen »Fuhrparks« von hochwertigen Fahrr�dern. Obwohl er diese stets
sorgsam sicherte, hatte er den Verdacht, dass sich irgendjemand die R�der immer wieder einmal
ohne sein Wissen »auslieh«, wenn er auf einer seiner zahlreichen Gesch�ftsreisen war. Fasziniert von
der Idee, echte Straft�ter selbst zu beobachten, beschloss er deshalb, eine Falle aufzubauen: Er verriegelte
alle Fenster und T�ren, um vorzut�uschen, dass er wieder einmal l�ngere Zeit außer Haus sei. In
Wahrheit aber postierte er sich mit einer Videokamera in einem Gartenh�uschen nahe der Garage und
hoffte, dass die eigenm�chtigen Fahrradnutzer auch wirklich kommen und mit einem der R�der fahren
w�rden, um sie dabei filmen zu k�nnen. Dass sie daf�r wieder seine R�der benutzen w�rden, war ihm in
diesem Fall dann ganz egal. Um den T�tern einen zus�tzlichen Anreiz zu schaffen, lehnte er entgegen
seiner Gewohnheit sein sonst stets verschlossenes Garagentor nur an und sperrte die R�der nicht ab.
In der Nachbarschaft des O lebten auch M und seine Frau F. Als die radsportbegeisterte F sah, dass

die Gartent�r nicht verschlossen war, und weil sie glaubte, O sei verreist, beschloss F (die so etwas
vorher noch nie getan hatte), sich einmal eines der »tollen Bikes« auszuleihen, eine Spritztour damit zu
machen und es dann wieder in die Garage zur�ck zu stellen. F betrat die Garage des O, stieg auf eines
der ungesicherten R�der und fuhr los. Als sie erst wenige Meter gefahren war und O noch nicht einmal
Gelegenheit gehabt hatte, aus dem H�uschen zu kommen, fuhr in der nahe liegenden Straße ein
Polizeiwagen mit Martinshorn vorbei. Obwohl F erkannte, dass dieser nicht zu ihr fuhr, stellte sich auf
einmal vor, wie peinlich es w�re, von der Polizei mit einem fremden Rad »geschnappt« zu werden.
Besch�mt stellte sie das Rad in die Garage zur�ck. O kam aus dem Gartenh�uschen gelaufen, fuchtelte
begeistert mit seiner Kamera und rief »Fahrraddiebin, Fahrraddiebin!«
F kehrte betr�bt nach Hause zur�ck, wo sie sah, dass M offenbar beim Dachrinnenstreichen von

der Leiter auf den gepflasterten Hof gefallen war und dort in einer kleinen Blutlache lag. Sie begab
sich zu ihm und stellte fest, dass er bewusstlos, aber noch am Leben war. Da sie dachte, dass M ihr
sicher Vorhaltungen wegen der Sache mit dem Fahrrad machen werde, beschloss F zun�chst, nichts
zu unternehmen. Sie ging dabei davon aus, dass M durchaus schwer verletzt war und m�glicherweise
auch auf Grund ihrer Unt�tigkeit sterben k�nnte, sah dies aber ganz positiv, da sie sich in letzter Zeit
auf Grund seiner dauernden N�rgeleien ohnehin nicht mehr so gut mit ihm verstand und manchmal
auch schon heimlich an eine Scheidung gedacht hatte. Tats�chlich war der Gesundheitszustand des
M zu diesem Zeitpunkt bereits so schlecht, dass er auch bei sofortigem Eingreifen der F nicht mehr
h�tte gerettet werden k�nnen, was F allerdings nicht erkannte. Nach einer halben Stunde bekam F

* Der Verfasser Kudlich ist Inhaber des Lehrstuhls f�r Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Friedrich-Alexander-Uni-
versit�t Erlangen-N�rnberg und Mitherausgeber der Juristischen Arbeitsbl�tter (JA), der Verfasser Schuhr ist Akad. Rat am genannten
Lehrstuhl.

** Der vorliegende Fall wurde vom Verfasser Kudlich im SS 2005 als Zwischenpr�fungsklausur im Strafrecht zur Bearbeitung gestellt. Auf den
f�r Anf�nger etwas exotischen Tatbestand des § 248b StGB sowie auf Irrtumsprobleme im Zusammenhang mit dem tatbestandsaus-
schließenden Einverst�ndnis war zuvor im Rahmen der Vorlesung eingegangen worden. Die Klausur ist insgesamt dennoch nur unter-
durchschnittlich bearbeitet worden, da viele Bearbeiter noch Schwierigkeiten hatten, die Informationen aus dem Sachverhalt in einen
systematischen Pr�fungsablauf einzuordnen.
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dann aber doch Mitleid mit ihrem Mann und alarmierte einen Notarzt. Dabei ging sie immer noch
davon aus, dass M gerettet werden k�nnte. M verstarb jedoch beim Transport ins Krankenhaus.

n BEARBEITERVERMERK
Wie hat sich F nach dem StGB strafbar gemacht? Etwa erforderliche Strafantr�ge sind gestellt.
§§ 211, 221 und 242 – 246 StGB sind nicht zu pr�fen.

n L�SUNG
STRAFBARKEIT DER F

Hinweis: Nur nach der Strafbarkeit der F ist gefragt (Bearbeitervermerk). Auf das Verhalten
anderer Personen ist daher h�chstens inzident einzugehen, soweit es sich f�r die Strafbarkeit der
F als relevant erweist.

A. ERSTER TATKOMPLEX: DAS ENTWENDEN DES RADES
I. § 123 I StGB durch das Betreten der Garage
Obwohl eine Garage selbst nicht der Unterkunft von Menschen dient, z�hlt sie, wenn ihre Zuord-
nung zum Wohngeb�ude erkennbar ist, als Nebengeb�ude zur Wohnung; dies gilt auch dann, wenn
sie baulich mit dem Wohnbereich nicht unmittelbar verbunden ist (Sch/Sch/Lenckner/Sternberg-
Lieben StGB, 27. Aufl. 2006, § 123 Rn. 4). Dar�ber hinaus war die Garage vom �ffentlichen
Verkehrsraum abgetrennt, also jedenfalls befriedetes Besitztum.

gesch�tzte R�umlichkeit

Hinweis: Der Wohnungsbegriff wird im StGB nicht immer gleich verwendet. In § 244 I Nr. 3
StGB z.B. ist er auf die R�umlichkeiten, die den Mittelpunkt des Privatlebens bilden, eingeschr�nkt
zu verstehen (vgl. Lackner/K�hl StGB, 25. Aufl. 2004, § 244 Rn. 11).

In diese gesch�tzte R�umlichkeit m�sste F eingedrungen, d.h. gegen (oder zumindest ohne) den
Willen des Berechtigten hineingelangt sein. Dass das Tor nicht abgeschlossen war, steht dem zwar
nicht entgegen. Tats�chlich aber hoffte O sogar auf das Kommen eines eigenm�chtigen Fahrrad-
nutzers. Dieser Wille war notwendigerweise auch auf das Betreten der Garage gerichtet. Dabei ist allein
der nat�rliche Wille entscheidend; auf eine Kundgabe kommt es nicht an. Es war auch nicht etwa so,
dass O ein Verhalten wie das der F im Zeitraum der Tat noch grunds�tzlich ablehnte und nur hoffte,
dass er die T�ter erwischen w�rde, wenn �berhaupt jemand auf sein Grundst�ck k�me und sich an
seinen R�dern und zu schaffen machte; sein Wille war vielmehr gerade auf diese Ereignisse gerichtet.
Deshalb lag zur Tatzeit ein das Eindringen ausschließendes Einverst�ndnis des O vor.

Eindringen

Der objektive Deliktstatbestand ist nicht erf�llt.

II. §§ 123 I, 22 StGB durch das Betreten der Garage
Gem. § 23 I 2. Alt. StGB i.V.m. §§ 12 II, 123 I StGB ist der versuchte Hausfriedensbruch nicht
strafbar.

Keine Versuchstrafbarkeit

III. §§ 248b, 22 StGB durch die Fahrt mit dem Fahrrad
Das bereits dargestellte Einverst�ndnis des O erstreckte sich auch auf die Ingebrauchnahme des
Fahrrades und schließt deshalb ebenfalls die Erf�llung des objektiven Deliktstatbestandes des § 248b
StGB aus. Eine solche Tat wurde also nicht vollendet. Schon ihr Versuch ist aber mit Strafe bedroht
(§ 248b II StGB).

Vorpr�fung

Hinweis: Selbstverst�ndlich h�tte auch zun�chst eine vollendete Tat nach § 248b StGB angepr�ft
und wegen des tatbestandsausschließenden Einverst�ndnisses verneint werden k�nnen. In diesem
Fall w�re der Hinweis auf den Mangel der Vollendung zu Beginn der Versuchspr�fung nicht
unbedingt erforderlich. Die Strafbarkeit eines Versuchs der Tat ist aber in jedem Fall zu begr�nden.

1. Zun�chst m�sste F den Tatentschluss hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale einer
Tat nach § 248b StGB gefasst haben. F wollte ein Fahrrad aus der Garage des O zu einer Spritztour
verwenden, also mit ihm zu fahren und es damit in Gebrauch zu nehmen. Sie ging dabei nicht davon
aus, dass O mit einer Verwendung seiner Fahrr�der durch sie einverstanden w�re, und im Rahmen
des Versuchs kommt es allein auf ihre Vorstellung, nicht das tats�chliche Einverst�ndnis des O an.

Tatentschluss

Ob der T�ter sich auch eine Wegnahme und eine Zueignung des Fahrzeugs vorstellt, ist bei
§ 248b StGB gerade unerheblich, denn die Vorschrift bestraft einen Spezialfall des furtum usus
(Gebrauchsanmaßung).

Hinweis: Hier noch ausf�hrlich auf die fr�her diskutierte Frage einzugehen, ob § 248b StGB doch
eine Wegnahme voraussetzt (vgl. dazu Sch/Sch/Eser a.a.O. § 248b Rn. 5), ist nicht erforderlich und
k�nnte sogar zu einer Fehlgewichtung der Pr�fung f�hren.
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